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1669 Januar 9 . , Zug A
SCHREIBEN [VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN BUERGER-

MEISTER UND RAT VON ZUERICH]

Ihr Schreiben vom 26 . Dezember S . V. , das sie wegen der Vergehen
ihres Landsmannes , [Schulmeister ] Rudolf Hegi aus Knonau , an
sie , [Ammann und Rat ] , gerichtet , hätten sie erhalten und daraus
entnehmen können , dass sie , [Bürgermeister und Rat ] , "die abstraf-
fung"  der von Hegi begangenen Delikte vor ihrem hohen Gericht

vorzunehmen wünschten und folglich die Auslieferung des Ange¬
schuldigten an den Landvogt von Knonau [Hans Heinrich Meyer ] be¬
gehrten .
In der heute abgehaltenen "Malefiz Gericht [ssitzung ] " sei nun der
genannte "fahler" - "Veilen theils unser Algemeiner Heylandt undt grose
Gott , Vohn Jhme Ruedi heggi leidter durch seine schandtlicher undt Ehrver-

gesne Wohrt Jnn seiner heyligen Creüztragung beschimpfet , Nit weniger sein

Götliche Maysth . bevorderst , undt dan auch sein uberus gebedeyte Mueter Maria,
so da wahr , vohr , Jnn undt nach der Gebührt die allerreinste Jung fr . , höchst

Entunehret Jnn deme Er dieselbige Mit Einem so schmächlichen titul belegt

als wan sie Ein Weib sein solte wie Ein andter Weib" - zur Sprache gekom¬
men, wobei man ebenfalls eindeutig zum Schluss gekommen sei , dass



genannter Hegi "dem hochen Gerichten undt Malefiz anhängig"  gemacht
werden müsse . Aufgrund der gemeinsamen Verträge wolle man ihnen
daher den Angeklagten an der Grenze übergeben , knüpfe jedoch
die Bedingung daran , dass ihnen alle deswegen aufgelaufenen Ko¬
sten beglichen würden und man bei einer ähnlichen Begebenheit
Gegenrecht halten solle . Schliesslich habe auch Zug "Jnn Etwelchen
bezirckhen deroselbigen Territory undt Potmäsigkheit [ebenso ] die hochen
gericht . . . anzuesprechen ".

Sobald ihnen der diesbezüglich abgesandte Bote ihre "Gemüets Mei¬
nung"  überbringe , werde man den Gefangenen "sambt deren Kundtschaff-
ten undt seiner bekhandtnus"  dem Landvogt von Knonau ausliefern.
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